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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Etikett.  Solche  Etiketten 
werden  beispielsweise  auf  Wandungen  angebracht,  um 
einen  Hinweis  auf  die  Bedeutung  der  Wandung  oder  ei-  s 
nes  von  ihr  umschlossenen  Inhalts  zu  geben.  Es  ist 
auch  bekannt,  Etiketten  mit  ihrer  Beschriftungsseite  auf 
der  Innenseite  von  Glasscheiben  so  anzubringen,  daß 
die  Beschriftung  durch  die  Glasscheibe  hindurch  lesbar 
ist.  10 

In  der  DE-GM  1  904  346  ist  ein  Etikett  und  dessen 
Herstellung  beschrieben,  das  aus  übereinander  ange- 
ordneten  Schichten  aufgebaut  ist.  Dies  sind:  Eine 
Kunststoffolie,  eine  Schicht  transparenten  Lackes,  eine 
Schicht  mit  einem  Druck  und  eine  Metallschicht.  Das  15 
Etikett  ist  wahlweise  auf  der  Ober-  oder  Unterseite  mit 
Kleber  versehbar  und  kann  als  Scheibeninnenaufkleber 
oder  Scheibenaußenaufkleber  verwendet  werden. 

Aus  der  US-3,631,617  ist  ein  Ablöseversuche  an- 
zeigendes  Etikett  bekannt,  das  eine  selbsttragende  Fo-  20 
lie  10,  eine  gemusterte  Maske  12  und  eine  Kleber- 
schicht  14  aufweist.  Visuelle  Zerstörungsanzeigemittel 
16,  z.B.  Buchstabengruppen,  ein  Symbol  oder  Code, 
sind  auf  die  Maske  1  2  und  darauf  transparente  Teile  der 
Folie  1  0  aufgefügt.  Die  Kleberschicht  1  4  bildet  eine  feste  25 
Verbindung  zur  Folie  10  und  Maske  12  aus,  und  einen 
geringeren  Zusammenhalt  mit  dem  Substrat,  auf  das 
das  Etikett  aufgefügt  wird,  als  der  Haftwirkung  zwischen 
Maske  12  und  Folie  10  entspräche.  Beim  Ablösen  der 
selbsttragenden  Folie  1  0  von  dem  Substrat  verbleibt  ein  30 
Teil  der  Kleberschicht  1  4,  der  Maske  1  2  und  der  visuel- 
len  Zerstörungsanzeigemittel  16  auf  dem  Substrat  auf- 
grund  des  Zerteilens  der  Maske  12  an  den  vorgesehe- 
nen  Linien. 

Aus  der  US-4,246,307  ist  ein  Laminat  bekannt,  das  35 
Ablöseversuche  anzeigt,  beispielsweise  durch  Stan- 
zungen  in  einer  transparenten  Oberschicht,  wodurch 
das  Laminat  durchtrennbar  und  zerstörbar  bei  einem 
Ablöseversuch  wird.  Die  Oberfläche  einer  rückwärtigen 
Schicht  des  Laminats  kann  reflektierend  oder  lumines-  40 
zent  sein,  wenn  das  Laminat  als  Kraftfahrzeugkennzei- 
chen  verwendet  wird.  Außerdem  kann  das  Kfz-Kennzei- 
chen  auf  der  rückwärtigen  Schicht  mit  einer  temperatur- 
reagierenden  Tinte  geschrieben  werden,  deren  Farbe 
sich  bei  Temperatureinwirkung  ändert.  45 

Das  Laminat  weist  die  rückwärtige  Schicht  mit  dem 
Kfz-Kennzeichen,  darunter  eine  Schicht  aus  einem 
druckempfindlichen  Klebemittel,  darunter  eine  Deck- 
schicht  auf.  Weitere  transparente  Schichten  können 
zwischengefügt  sein.  so 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein  neu- 
es  Etikett  zu  schaffen,  das  fälschungssicher  und  nur  so 
von  seiner  Unterlage  ablösbar  ist,  daß  die  Ablösung 
sichtbar  wird.  Diese  Aufgabe  wird  durch  die  im  An- 
spruch  1  definierte  Erfindung  gelöst.  Weiterbildungen  55 
der  Erfindung  werden  in  den  Unteransprüchen  gekenn- 
zeichnet. 

Durch  die  Erfindung  wird  erreicht,  daß  mehrere 
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Bild-  und  Beschriftungsarten  zu  einem  Gesamteindruck 
kombinierbar  sind.  Weiterhin  wird  erreicht,  daß  das  Eti- 
kett  fälschungssicher  ist.  Schließlich  wird  erreicht,  daß 
das  Etikett  von  seiner  Unterlage  weder  ganz  noch  teil- 
weise  zerstörungsfrei  abgenommen  werden  kann.  Ein 
bevorzugtes  Anwendungsgebiet  des  Etiketts  gemäß 
der  Erfindung  ist  das  künftige  europaweite  Kraftfahr- 
zeugkennzeichen.  Dieses  europaweite  Kraftfahrzeug- 
kennzeichen  soll  an  der  Innenseite  des  Heckfensters 
und/oder  Frontfensters  eines  Kraftfahrzeuges  ange- 
bracht  werden  und  bestimmte  Regionskennzeichen, 
wie  die  deutsche  Flagge,  eine  Buchstaben-  und  Zahlen- 
folge  und  eine  Städteplakette  mit  dem  Datum  der  Zu- 
lassung  o.ä.  sichtbar  machen  und  weitgehend  fäl- 
schungs-  und  entnahmegesichert  sein. 

Mit  dem  erfindungsgemäßen  Etikett  wird  somit  eine 
kostengünstige  Lösung  gefunden,  die  einen  hohen 
Grad  an  Diebstahlschutz  dadurch  schafft,  daß  das  Eti- 
kett  von  den  Fenstern  des  Kraftfahrzeuges  schwer  ent- 
fernbar  und  zudem  auch  nicht  kopierbar  ist,  ohne  daß 
die  Kopie  sofort  vom  Original  zu  unterscheiden  wäre. 

Im  Prinzip  besteht  die  Erfindung  darin,  daß  ein  Ba- 
sis-Laminat  oder  eine  reflektierende  Schicht  mit  einer 
oder  mehreren  bedruckten  und/oder  bedruckbaren 
Schichten,  einer  transparenten,  weißen  oder  farbigen 
Schicht  und/oder  einer  an  ihrer  einen  Oberfläche  mit  ei- 
nem  auf  Glas  klebenden  Kleber  versehenen  Deckfolie 
zu  einer  Einheit  verbunden  sind.  In  der  Deckfolie  ist  ein 
Feld  für  das  Einsetzen  der  Städteplakette  vor  der  Mon- 
tage  des  Etiketts  vorgesehen.  Dieses  Feld  ist  vorzugs- 
weise  frei  von  dem  Kleber,  mit  dem  das  Etikett  auf  der 
Glasscheibe  befestigt  wird. 

Die  bedruckte  Folie  oder  die  bedruckten  Schichten 
des  Etiketts  sind  mit  einer  Abbildung,  insbesondere  ei- 
ner  Fahne,  im  Mehrfarbendruck  bedruckt,  und  zwar  vor- 
zugsweise  auf  der  Folien-Rückseite.  Die  Laminat- 
schichten  sind  so  bemessen,  daß  die  gedruckte  Fahne 
in  3D-Darstellung  erscheint.  Durch  das  Vorsehen  dieser 
Darstellung  mit  3D-Effekt  ist  das  Etikett  nicht  mehr  ko- 
pierbar.  Jedenfalls  wird  eine  Kopie  dadurch  sofort  er- 
kennbar.  Es  kann  auch  eine  über  die  gesamte  Fläche 
des  Etiketts  verteilte  3D-Bedruckung  vorgesehen  sein. 

Die  bedruckbare  Folie  des  Etiketts  ist  mit  dem  aus 
Buchstaben  und/oder  Zahlen  bestehenden  Kraftfahr- 
zeug-Kennzeichendes  Kraftfahrzeugs  bedruckt,  für  das 
das  Etikett  bestimmt  ist.  Zwischen  dem  Basis-Laminat 
und  der  bedruckten  oder  bedruckbaren  Folie  des  Eti- 
ketts  kann  im  Bereich  der  Bedruckbarkeit  eine  Schutz- 
folie  vorgesehen  sein,  die  den  bedruckbaren  Teil  für  die 
Bedruckung  oder  Stempelung  zugänglich  erhält  und 
nach  ihrem  Entfernen  die  nicht  mehr  lösbare  Verbin- 
dung  der  Flächen  ermöglicht.  Es  kann  auch  ein  be- 
drucktes  Hauptschild  vorgesehen  sein,  das  mit  einem 
Zusatzschild  versehen  werden  kann.  Das  Zusatzschild 
kann  mit  den  fahrzeugspezifischen  Daten  bedruckt  wer- 
den. 

Um  eine  versuchte  Fälschung  oder  Entnahme  des 
Etiketts  oder  seine  Beschädigung  sichtbar  zu  machen, 
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ist  der  Rand  der  Deckfolie  farbig  ausgeführt,  insbeson- 
dere  mit  Symbolen  bedruckt  und  mit  einem  solchen  Kle- 
ber  bedeckt,  daß  bei  gewaltsamer  Lösung  vom  Glas  ein 
Teil  der  Farbe  und/oder  Symbole  am  Glas  haftet  und  ein 
anderer  Teil  an  der  Deckfolie.  Die  Erkennbarkeit  der  Be-  s 
Schädigung  kann  verbessert  werden,  wenn  der  am  Glas 
haftend  verbleibende  Teil  streifenförmig  oder  schach- 
brettartig  ist.  Zu  diesem  Zweck  wird  zwischen  bedruck- 
ter  Schicht  und  Kleber  eine  Silikonschicht  oder  Versie- 
gelung  streifenförmig  oder  schachbrettartig  aufgetra-  10 
gen. 

Vorzugsweise  ist  der  die  Laminatschichten  verbin- 
dende  und/oder  das  Etikett  am  Glas  befestigende  Kle- 
ber  ein  Void-Kleber. 

Die  Erkennbarkeit  von  Beschädigungen  kann  wei-  15 
terhin  verbessert  werden,  wenn  Farben  und/oder  der 
Kleber  so  beschaffen  sind,  daß  sie  bei  Temperaturein- 
wirkung  ihren  Farbton  ändern.  Ein  Ablösen  des  Etiketts 
mittels  Fön  oder  dgl.  wird  dadurch  sofort  erkennbar. 

Die  Befestigungsstelle  des  Etiketts  bleibt  durch  ei-  20 
ne  zusätzliche  Maßnahme  auch  nach  gewaltsamer  Ent- 
fernung  des  Etiketts  sichtbar.  Der  das  Etikett  mit  der 
Glasscheibe  verbindende  Kleber  ist  an  sich  mit  Lö- 
sungsmitteln  lösbar.  Auf  der  Glasscheibe  aber  beim  Ab- 
ziehen  des  Etiketts  bleiben  Farbreste  an  ihm  haften,  die  25 
ihn  so  gegen  Lösungsmittel  schützen  und  ihn  zusam- 
men  mit  den  Druckfarben  lösemittelbeständig  machen. 
Der  auf  dem  Etikett  verbleibende  Teil  der  farbigen  Be- 
druckung  haftet  aufgrund  der  Silikonschicht  nicht  an 
dem  Kleber,  sondern  am  Etikett.  30 

Zur  näheren  Erläuterung  der  Erfindung  sind  im  fol- 
genden  Ausführungsbeispiele  anhand  der  Zeichnungen 
beispielsweise  beschrieben.  Diese  zeigen  in: 

Fig.  1  eine  Explosionsansicht  eines  Etiketts  mit  35 

Fig.  2 

Fig.  3 

Fig.  4 

Fig.  5 

Fig.  6 

Fig.  7 

Fig.  8  eine  Detailansicht  des  Etiketts  nach  Fig.  7 
mit  einzufügendem  Zusatzschild,. 

Fig.  9  eine  perspektivische  Ansicht  eines  Aus- 
schnittes  einer  Trägerfolie  mit  Zusatzschild, 

Fig.  10  eine  Explosionsansicht  des  Aufbaus  eines 
Dokumentenklebers  und 

Fig.  11  eine  perspektivische  Ansicht  einer  SD-Dar- 
stellung  mit  Blick  durch  die  einzelnen 
Schichten. 

In  Figur  1  ist  eine  Explosionsansicht  eines  Etiketts 
1  mit  mehreren  Laminatschichten  2,  3,  4,  5  und  einer 
Schutzfolie  6  für  die  Erhaltung  der  Zugänglichkeit  eines 
mit  einem  Kraftfahrzeug-Kennzeichen  7  bedruckbaren 
Bereiches  8  sowie  mit  einer  in  eine  der  Laminatschich- 
ten  4,  5  einfügbaren  Städteplakette  9  dargestellt.  Für  die 
Laminatschichten  sind  im  wesentlichen  die  für  die  Eti- 
kettfertigung  üblichen  Materialien  geeignet. 

Über  der  als  Basis  für  das  Etikett  1  genutzten  Basis- 
Laminatschicht  2  aus  beispielsweise  weißem  Material 
ist  zunächst  in  einem  Teilbereich  die  Schutzfolie  6  vor- 
gesehen.  Sie  verhindert  das  an  sich  beabsichtigte  Zu- 
sammenkleben  der  Laminat-Schichten  2  und  3  im  Be- 
reich  der  Schutzfolie  6.  Die  Schutzfolie  6  bedeckt  von 
unten  den  Bereich  8  der  Schicht  3  mit  der  für  das  Kraft- 
fahrzeug-Kennzeichen  7  erforderlichen  Abmessung 
und  ist  dort  abziehbar  befestigt.  Die  Basis-Laminat- 
schicht  2  ist  mit  der  bedruckten  oder  bedruckbaren  Folie 
als  Schicht  3  bedeckt.  Die  Folie  3  ist  vorzugsweise  auf 
ihrer  Rückseite,  also  der  zur  Schicht  2  gewandten  Seite, 
mit  einem  Symbol  10,  insbesondere  einer  Fahne,  im 
Mehrfarbendruck  bedruckt.  Bei  Bedruckung  der  Rück- 
seite  der  Folie  3  sollte  die  Folie  durchsichtig  ausgebildet 
sein,  um  eine  Anseiht  von  der  Vorderseite  zu  gewähren. 
Der  die  beiden  Laminatschichten  2  und  3  verbindende, 
nicht  sichtbare  Kleber  ist  so  bemessen,  daß  er  die  bei- 
den  Laminatschichten  2  und  3  nach  Fertigstellung  der 
Bedruckung  bzw.  Einstempelung  des  Kraftfahrzeug- 
Kennzeichens  7  fälschungssicher  abschließt.  Durch  die 
Verbindung  mit  der  Wahl  eines  Druckmaterials  für  das 
Symbol  10  und/oder  für  das  Kennzeichen  7  in  dem  Be- 
reich  8  und/oder  durch  die  Wahl  der  Folie  3  in  Verbin- 
dung  mit  der  Farbe  kann  bewirkt  werden,  daß  bei  Tem- 
peratureinwirkung  eine  Farbtonänderung  auftritt.  Es 
wird  sofort  erkennbar,  ob  eine  Fälschung  oder  auch  nur 
der  Versuch  einer  Entfernung  des  Etiketts  zum  Zwecke 
gefälschten  Einsatzes  an  anderer  Stelle  unternommen 
wurde.  Zu  diesem  Zweck  wird  eine  temperaturreagie- 
rende  Folienschicht  und/oder  Farbschicht  verwendet. 
Das  Druckbild  ist  transluzent  bei  Vorsehen  einer  rück- 
seitigen  Bedruckung  der  Folie  3.  Das  Kennzeichen  7 
kann  mit  einem  Thermotransferdrucker  auf  die  Folie  3 
gedruckt  werden.  Bei  Temperaturzufuhr  schlägt  die  Far- 
be  des  Kraftfahrzeugkennzeichens  im  Bereich  8  dann 
von  der  helltransparenten  Farbe  in  eine  dunkle  Farbe 
um. 

Die  bedruckbare  Folie  3  wird  durch  eine  transpa- 
rente  Laminatschicht  4  bedeckt  und  ebenfalls  mit  dieser 

eine  Explosionsansicht  eines  Etiketts  mit  35 
den  zusammenzufügenden  Teilen; 

ein  Etikett  in  unzerstörter  Ansicht  und 

ein  Etikett  in  einer  durch  Beschädigung  be-  40 
wirkten  Ansicht; 

eine  zweite  Explosionsansicht  des  Etiketts 
mit  den  zusammenzufügenden  Teilen; 

45 
eine  dritte  Explosionsansicht  des  Etiketts  mit 
den  zusammenzufügenden  Teilen; 

eine  Draufsicht  auf  einen  Ausschnitt  aus  ei- 
nem  endlosen  Trägerpapier  mit  drei  Etiket-  so 
ten; 

eine  vierte  Explosionsansicht  des  Etiketts 
mit  den  zusammenzufügenden  Teilen  als 
Hauptschild,  55 
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verklebt.  Auf  der  Laminatschicht  4  ist  eine  Deck-Lami- 
natschicht  5  angebracht,  die  auf  der  Unterseite  mit  der 
Schicht  4  verklebt  ist  und  auf  ihrer  Oberseite  mit  einem 
Kleber  versehen  ist,  der  das  fertige  Etikett  1  mit  einer 
nicht  dargestellten  Glasscheibe  des  Kraftfahrzeuges 
verbindbar  macht.  Der  Kleber  ist  in  Verbindung  mit 
Farbresten  lösungsmittelresistent  und  läßt  sich  bei  ge- 
waltsamer  Entfernung  des  Etiketts  1  nicht  ohne  weiteres 
von  der  Glasscheibe  entfernen.  Der  frühere  Anbrin- 
gungsort  ist  daher  noch  lange  sichtbar.  Beispielsweise 
wird  Arcylatfarbe  und  Acrylatkleber  verwendet.  Der 
Acrylatkleber  weist  Dokumentencharakter  auf,  d.  h.  er 
haftet  fest  und  sicher  an  dem  Glas  und  versiegelt  gleich- 
zeitig  die  Oberfläche  der  Schicht  5  des  Etiketts  1.  Die 
Kleberreste  auf  der  Glasscheibe  nach  dem  Abreißen 
des  Etikettes  von  dieser  sind  durch  die  auf  den  Kleber- 
resten  befindliche  Acrylatfarbe  sehr  widerstandsfähig 
gegen  Lösungsmittel.  Das  Ablösen  der  Reste  des  ab- 
gerissenen  Etiketts  von  der  Glasscheibe  ist  durch  Ab- 
kratzen  unter  Zuhilfenahme  beispielsweise  einer  Mes- 
serklinge  oder  dergleichen  und  einer  anschließenden 
Waschung  mit  einem  Lösungsmittel  möglich. 

In  der  weißen  oder  farbigen  Deckschicht  5  sind 
transparente  Fenster  11,  12,  13  vorgesehen,  durch  die 
das  Symbol  10,  das  Kraftfahrzeug-Kennzeichen  7  und 
die  Städteplakette  9  sichtbar  sind.  Das  Fenster  11  für 
das  Symbol  1  0  bewirkt  zusammen  mit  der  Aufmachung 
des  Druckes  und  der  weiteren  transparenten  Folie  4  ei- 
nen  3D-Effekt  für  das  Symbol  10.  Der  Druck  ist  dafür 
beispielsweise  so  vorgesehen,  daß  das  Symbol  10 
zweifach  mit  einer  Parallelverschiebung  abgebildet  ist. 
Das  Druckbild  ist  dafür  streifenförmig  vorgesehen.  Die 
Folie  des  Fensters  1  1  über  der  Schicht  4  ist  an  der  Stelle 
der  Bedruckung  mit  dem  Symbol  10  ebenfalls  gestreift, 
beispielsweise  transparent  mit  schwarzen  Streifen.  Die 
Streifen  des  Druckes  sind  jeweils  farblos  oder  weiß.  Die 
Breite  des  schwarzen  und  des  farblosen  oder  weißen 
Streifens  wird  gleich  gewählt.  Durch  das  Übereinander- 
fügen  der  so  vorbereiteten  Folien  entsteht  der  3D-Ef- 
fekt.  Ebenso  können  aber  auch  Rillenfolien  zur  Schaf- 
fung  eines  3D-Effektes  oder  Hologramme  verwendet 
werden. 

Das  Fenster  12  für  die  Städteplakette  9  kann  eine 
transparente  Folie  sein,  wenn  die  Städteplakette  auf  der 
Schicht  3  befestigt  wird  oder  hinter  der  Schicht  4.  Es  ist 
aber  auch  möglich,  die  Städteplakette  9  durch  ein  als 
Öffnung  ausgebildetes  Fenster  12  in  der  Schicht  5  auf 
die  Schicht  4  zu  kleben.  Anstelle  der  Fenster  11  ,  12,  13 
kann  die  gesamte  Schicht  5  transparent  gefertigt  sein. 
Für  den  3D-Effekt  des  Symbols  10  kann  an  der  ge- 
wünschten  Stelle  eine  entsprechend  angepaßte  Folie 
zwischen  den  Schichten  3  und  4  eingefügt  werden. 

Die  Deckschicht  5  ist  von  der  Oberseite  mit  einem 
blauen  Rand  14  mit  Euro-Sternen  15  bedruckt.  Nach 
dem  Abriß  des  Etiketts  1  von  der  Glasscheibe  verblei- 
ben  auf  der  Glasscheibe  und  auf  der  Oberseite  des  ab- 
gerissenen  Etiketts  unterschiedliche  Farbbestandteile, 
die  sowohl  die  Glasscheibe  mit  Diebstahlkennzeichen 

markieren  als  auch  für  das  eventuell  wiederverwendete 
Etikett  1  den  vorangegangenen  Diebstahl  sichtbar  ma- 
chen.  Beispielsweise  ist  unter  dem  Kleber  ein  transpa- 
renter  silikonhaltiger  Farblack  vorgesehen,  wodurch  der 

5  Kleber  verschieden  gut  auf  Schicht  5  haftet.  Der 
Farblack  kann  streifenförmig  oder  schachbrettmuster- 
artig  auf  der  Schicht  5  aufgetragen  werden.  Der  Kleber 
haftet  dann  einmal  gut  und  einmal  nicht  so  gut  auf  der 
Schicht  5.  Oder  die  Farbe  auf  der  Schicht  haftet  strei- 

10  fenförmig,  schachbrettmusterartig  oder  in  anderer  Wei- 
se  musterartig  stark  und  schwach  auf  der  Schicht  5  und 
an  dem  Kleber  auf  der  Schicht  5.  Beim  Abreißen  des 
Etiketts  verbleibt  die  stark  an  Schicht  5  haftende  Farbe 
streifenförmig  oder  als  Muster  auf  Schicht  5,  also  an 

15  dem  abgerissenen  Etikett  1  .  Die  schwach  an  Schicht  5 
und  stark  an  dem  Kleber  der  Schicht  5  haftende  Farbe 
verbleibt  bei  dem  Kleber  auf  der  Glasscheibe.  Bei  Ver- 
wendung  von  Acrylatfarbe  ergibt  sich  der  bereits  ge- 
nannte  Effekt  des  lösungsmittelbeständigen  Klebers  an 

20  der  Scheibe  des  Kraftfahrzeugs. 
Als  Kleber  wird  ein  sogenannter  Void-Kleber  ver- 

wendet,  der  das  von  ihm  verklebte  Material,  hier  also 
die  Schichten  2-5  oder  die  Farbschichten,  so  zerstört, 
daß  sie  nach  einer  Trennung  nicht  mehr  wiederver- 

25  wendbar  sind.  Die  mit  dem  Kleber  versehene  Schicht  5 
kann  auf  die  Schicht  4  aufgefügt  sein  und  mit  einer 
Schutzschicht  versehen  werden.  Der  Kleber  kann  aber 
auch  ein  Transferkleber  sein,  der  auf  die  Schicht  4  auf- 
kaschiert  wird. 

30  Die  unterste  Laminatschicht  2  kann  aus  Weich-PVC 
oder  Acrylat  sein.  Die  bedruckte  Schicht  3  wird  vorzugs- 
weise  aus  einem  transparenten  Hart-PVC  vorgesehen. 
Die  oberste  Schicht  5  ist  vorteilhaft  mit  einer  Schutzfolie 
aus  Silikonpapier  oder  aus  einem  anderen  ablösbaren 

35  Kunststoff  versehen.  Die  zwischen  den  Schichten  2  bis 
5  verwendeten  Kleber  sollten  die  einzelnen  Schichten 
fest  aufeinander  versiegeln.  Die  Wahl  der  jeweiligen 
Kleber  ist  von  den  verwendeten  Materialien  für  die 
Schichten  abhängig. 

40  Figur  2  zeigt  eine  Draufsicht  auf  ein  fertiggestelltes 
Etikett  1  in  korrekter  Darstellung  mit  deutlich  sichtbarem 
Symbol  10,  der  Fahne,  mit  dem  Kraftfahrzeug-Kennzei- 
chen  7  auf  hellem  Grund  und  mit  dem  blauen,  durchge- 
hend  umlaufenden  Rand  14  mit  den  kleinen  Euro-Ster- 

45  nen  15.  Die  Sterne  15  sind  vorzugsweise  gelb. 
In  Figur  3  ist  die  Ansicht  eines  von  der  Glasscheibe 

abgerissenen  Etiketts  1  dargestellt.  Es  sind  nur  noch 
blaue  Streifen  141  sichtbar  mit  dazwischenliegenden 
Sternen  151  .  Die  um  die  Sterne  151  herum  angeordne- 

50  ten  Streifen  sind  auf  der  Glasscheibe  verblieben.  An- 
stelle  der  Streifen  könnten  aber  auch  andere  Muster, 
wie  bereits  zu  Fig.  1  beschrieben,  beim  Abreißen  des 
Etiketts  von  der  Scheibe  entstehen,  beispielsweise  ein 
Schachbrett-  oder  ein  anderes  Fantasiemuster.  Das 

55  Feld  des  Kraftfahrzeug-Kennzeichens  7  ist  durch  even- 
tuelle  Temperaturzufuhr  dunkel  geworden,  das  Kenn- 
zeichen  7  ggf.  nicht  mehr  lesbar.  Die  Temperaturzufuhr 
könnte  z.B.  durch  einen  Ablöseversuch  mit  einem  Fön 
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oder  Wasserdampf  erfolgt  sein.  Das  Etikett  kann  also 
auch  nicht  durch  Hitzeeinwirkung  entfernt  werden. 
Schließlich  ist  es  auch  nicht  möglich,  Etiketten  aus  aus- 
gebrannten  oder  abgewrackten  Kraftfahrzeugen  wie- 
derzuverwenden. 

Figur  4  zeigt  in  Explosionsdarstellung  einen  ande- 
ren  Aufbau  der  Schichten.  Das  Basis-Laminat  2  ist  weiß 
oder  farbig  und  kann  temperaturreagierend  ausgebildet 
sein,  beispielsweise  alternativ  zur  temperaturreagieren- 
den  Farbe.  Auf  der  Schicht  2  ist  die  von  der  Rückseite, 
die  zur  Schicht  2  gerichtet  ist,  mit  dem  Symbol  10  be- 
druckte  Schicht  3  befestigt.  An  den  beiden  langen  Sei- 
ten  der  Schicht  3  sind  von  der  Rückseite  her  am  Rand 
der  Schicht  3  die  Euro-Sterne  15  aufgedruckt.  Der 
Druck  ist  mehrfarbig.  Er  kann  sich  auch  über  die  gesam- 
te  Schicht  3  erstrecken.  Die  Schicht  3  ist  ihrerseits  mit 
einer  transparenten  Schicht  4  bedeckt.  Diese  Schicht  4 
ist  mit  einer  Sicherheitsstanzung  1  6  versehen.  Diese  Si- 
cherheitsstanzung  16  der  transparenten  Schicht  4  er- 
schwert  das  Abreißen  des  kompletten  Etiketts  von  einer 
Scheibe.  Sie  kann  jede  beliebige  Form  annehmen.  In 
Fig.  4  ist  sie  in  der  transparenten  Schicht  4  so  vorgese- 
hen,  daß  beim  Abreißen  des  Etiketts  von  der  Glasschei- 
be  mehrere  Teilstücke  entstehen.  Ein  Teilstück  ist  bei- 
spielsweise  das  über  dem  Symbol  10,  ein  anderes,  das 
unter  der  Städteplakette  9  und  ein  weiteres  oder  weitere 
unter  dem  Kraftfahrzeugkennzeichen  7,  also  dem  Be- 
reich  8  einer  auf  die  Schicht  4  aufgefügten  Schicht  31  . 
Die  Sicherheitsstanzung  1  6  kann  auch  in  der  Schicht  2, 
dem  Basis-Laminat,  vorgesehen  sein.  Auf  der  transpa- 
renten  Schicht  4  ist  die  von  ihrer  Vorderseite  her,  die  zur 
darüber  angeordneten  Schicht  5  weist,  bedruckbare 
Schicht  31  eingefügt.  Sie  ist  mit  der  bereits  eingedruck- 
ten  Städteplakette  9  und  am  umlaufenden  Rand  mit  der 
blauen  Umrandung  mit  Aussparungen  für  die  Sterne  1  5 
versehen.  Nach  Fertigstellung  des  Etiketts  1  wird  sie  mit 
dem  Kraftfahrzeug-Kennzeichen  versehen.  Die  Zulas- 
sungsplakette  oder  Städteplakette  9  ist  als  schwarzer 
Rasterdruck  auf  Schicht  31  vorgesehen.  Die  Deck- 
schicht  5  besteht  aus  einem  glasklaren  Kleber  20,  der 
von  dem  Beschriftungsfeld  8  der  Schicht  31  durch  die 
von  der  Kleberschicht  20  abziehbare  Schutzfolie  6  ge- 
trennt  ist  und  so  ein  Eindrucken  des  Kraftfahrzeug- 
Kennzeichens  7  in  die  bereits  vorbereiteten  Etiketten  er- 
möglicht.  Die  Schutzfolie  6  ist  vorzugsweise  eine  Sili- 
konfolie.  Das  Kraftfahrzeugkennzeichen  7  wird  auf  die 
Vorderseite  der  Schicht  31  gedruckt.  Die  Kleberschicht 
20  mit  Folie  5  versiegelt  anschließend  den  Bereich  8  von 
oben.  Die  Kleberschicht  20  weist  beispielsweise  eine 
Trägerfolie  5,  auf  die  auf  ihrer  Rückseite  mit  dem  ent- 
sprechenden  Kleber20,  beispielsweise  einem  Void-Kle- 
ber,  versehen  ist.  Auch  kann  auf  die  Schicht  31  zunächst 
der  Kleber  20  aufgetragen  werden.  Um  ein  vorzeitiges 
Ankleben  der  obersten  Kleberschicht  zu  vermeiden, 
wird  bis  zum  Ankleben  des  Etiketts  an  eine  Glasscheibe 
oder  dergleichen  die  Schutzfolie  5  auf  die  Kleberschicht 
abziehbar  aufgefügt.  Die  Schutzfolie  6  auf  dem  Bereich 
8  der  Schicht  31  ist  im  verkaufsfertigen  Etikett  enthalten. 

Beispielsweise  werden  die  Etiketten  bei  den  Kraftfahr- 
zeug-Zulassungsstellen  weiterveräußert.  Erst  dort  wer- 
den  dann  die  entsprechenden  Kraftfahrzeugkennzei- 
chen  7  in  den  Bereich  8  eingedruckt,  die  Folie  6  entfernt 

5  und  der  Bereich  8  durch  die  Kleberschicht  20  mit  Folie 
5  verschlossen  und  dadurch  versiegelt.  Zum  Ankleben 
an  die  Glasscheibe  wird  die  Folie  5  dann  entfernt. 

Die  3D-Kennzeichnung  des  Symbols  10  verhindert 
die  einfache  Kopierung  des  Etiketts  1.  Dasselbe  kann 

10  eine  UV-lumineszierende  Farbe,  wie  sie  für  Geldschei- 
ne  verwendet  wird,  bewirken,  wobei  durch  UV-Lampen 
eine  Echtheitsidentifizierung  erfolgen  kann. 

Beim  Abreißen  eines  Etiketts  wird  auch  das  Bild, 
das  Symbol  10,  sofort  wesentlich  heller,  was  beispiels- 

15  weise  nur  oberflächliche  Sichtprüfungen  vornehmende 
Zöllner  o.ä.  bereits  von  weitem  aufmerksam  macht. 

Die  eingedruckte  Städteplakette  sichert  eine  nur 
begrenzte  Einsetzbarkeit  von  eventuell  gestohlenen, 
noch  nicht  beschrifteten  Etiketten.  Nach  etwa  einem 

20  Diebstahl  einer  gewissen  Menge  unausgefüllter  Etiket- 
ten  aus  einer  Kraftfahrzeugbehörde  kann  dann  gezielt 
nach  Fahrzeugen  mit  einer  entsprechenden  Plakette 
gesucht  und/oder  auch  die  Plakettenform  für  weitere 
Etiketten  geändert  werden. 

25  Die  Etiketten  nach  Fig.  4  sind  beispielsweise  für  die 
Frontscheibe  von  Kraftfahrzeugen  geeignet,  wo  sie  z.B. 
hinter  dem  Rückspiegel  aufgeklebt  werden  können, 
aber  ebenso  für  die  Heckscheibe. 

Figur  5  zeigt  eine  perspektivische  Ansicht  einer  Ex- 
30  plosionszeichnung  einer  dritten  Ausführungsform  eines 

erfindungsgemäßen  Etiketts.  Als  unterste  Schicht  ist 
das  Basis-Iaminat  2  angeordnet.  Das  Basislaminat  2 
weist  einen  äußeren  umlaufenden  Rand  241  auf.  Dieser 
Rand  241  ist  mit  Sternen  151,  beispielsweise  gelben 

35  Euro-Sternen,  bedruckt.  Der  Aufdruck  erfolgt  von  oben. 
Innerhalb  des  Randes  241  ist  ein  3D-Aufdruck  vorgese- 
hen.  Dieser  ist  vorzugsweise  vierfarbig  gestaltet.  Der 
3D-Aufdruck  weist  eine  solche  Größe  auf,  daß  zwischen 
dem  Aufdruck  und  dem  unteren  Rand  des  Basislamina- 

40  tes  2  ein  Beschriftungsfeld  17  verbleibt.  Dieses  ist  un- 
bedruckt.  Über  dem  Basislaminat  2  wird  ein  Laminat  41 
angeordnet.  Das  Laminat  41  ist  beispielsweise  weiß 
oder  farbig.  Es  ist  aus  einem  solchen  Material  und  so 
gefertigt,  daß  der  3D-Aufdruck  des  Basislaminates  2 

45  den  gewünschten  3D-Effekt  zeigt.  Oberhalb  des  Lami- 
nats  41  ist  die  Schicht  31  angeordnet.  Die  Schicht  31 
wird  zunächst  in  Musterform  mit  einem  Trennlack  ver- 
sehen.  Anschließend  wird  darauf  am  umlaufenden 
Rand  14  beispielsweise  eine  blaue  Farbe  aufgetragen. 

so  Dabei  werden  jeweils  sternförmige  Aussparungen  1  5  in- 
nerhalb  des  blauen  Randes  14  belassen.  Durch  die 
Transparenz  des  Laminates  41  können  dann  von  vorne, 
also  von  der  Aufdruckseite  der  Schicht  31  her,  die  auf 
der  Schicht  2  vorgesehenen  Sterne  151  gesehen  wer- 

55  den.  In  der  oberen  linken  Hälfte  der  Schicht  31  ist  die 
Städteplakette  9  vorgesehen.  Unterhalb  der  Städtepla- 
kette  ist  der  mit  dem  Kfz-Kennzeichen  7  bedruckbare 
Bereich  8  vorgesehen.  Für  die  Schicht  31  wird  eine  sol- 
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che  Folie  verwendet,  daß  die  Beschriftung  des  Berei- 
ches  8  mit  einem  Thermotransferdrucker  erfolgen  kann. 
Dadurch,  daß  auf  der  Basisschicht  2  unter  dem  3D-Auf- 
druck  ein  mit  dem  Bereich  8  der  Schicht  31  korrespon- 
dierender  Bereich  als  Beschriftungsfeld  1  7  freigelassen  s 
wird,  ist  das  Kraftfahrzeugkennzeichen  7  innerhalb  des 
Bereiches  8  gut  sichtbar  und  erkennbar.  Auf  die  Schicht 
31  wird  eine  Kleberschicht  20  aufgetragen.  Um  ein  vor- 
zeitiges  Verkleben  zu  verhindern,  wird  auf  die  Kleber- 
schicht  20  die  Deckfolie  5  abziehbar  aufgefügt.  10 

Die  in  Fig.  5  dargestellten  Etiketten  werden  so  her- 
gestellt,  daß  zunächst  die  Schicht  31  mit  der  Kleber- 
schicht  20  und  dem  Deckpapier  5  versehen  wird.  Die 
einzelnen  Etiketten  können  dabei  noch  auf  einer  Rolle 
angeordnet  sein.  Von  der  offenen  Rückseite,  also  der  15 
dem  Kleber  20  entgegengesetzten  Seite  der  Schicht  31  , 
wird  der  Bereich  8  mit  einem  Thermotransferdrucker 
spiegelbildlich  mit  dem  Kraftfahrzeugkennzeichen  7  be- 
schriftet.  Die  Etiketten  können  auf  einer  als  Endlosrolle 
vorgesehen  Schicht  5  nacheinander  in  den  Drucker  ein-  20 
gezogen  werden.  Sofern  der  Thermotransferdrucker  mit 
einem  Cutter  ausgerüstet  ist,  können  die  Etiketten  an- 
schließend  einzelnen  entnommen  werden.  Nach  dem 
Beschriften  der  Etikettrückseite  durch  den  Thermo- 
transferdrucker  werden  die  vorgestanzten  undvorgefer-  25 
tigten  Laminatfolien  41  und  2  auf  der  Rückseite  der 
Schicht  31  angeordnet.  Bei  einem  Ablöseversuch  von 
einer  Glasscheibe  oder  dergleichen  werden  die  zuletzt 
genannten  Laminatfolien  41  und  2  zuerst  zerstört. 

Die  Schicht  41  kann  daher  beispielsweise  eine  Si-  30 
cherheitsstanzung  16,  wie  sie  in  Figur  4  dargestellt  ist, 
aufweisen.  Der  Trennlack  auf  der  Schicht  31  wird  nicht 
bis  zum  äußeren  Rand  1  8  der  Schicht  31  aufgefügt,  um 
Zerstörungen  bei  der  Lösung  der  Schicht  31  von  der 
Trägerschicht  5  zu  vermeiden.  Die  3D-Darstellung  auf  35 
der  Schicht  2,  beispielsweise  das  Symbol  10,  kann  als 
ein  Flächendruck  ausgeführt  sein.  Dies  ist  besonders 
vorteilhaft  bei  einer  Serienfertigung,  da  sich  der  Druck- 
aufwand  durch  die  große  Fläche  verringert.  Es  ist  keine 
jeweilige  Justierung  der  3D-Darstellung  erforderlich.  40 

Figur  6  zeigt  eine  Draufsicht  auf  einen  Ausschnitt 
eines  Endlosbandes  mit  mehreren  Etiketten.  Dargestellt 
ist  eine  Trägerfolie  1  9  mit  drei  darauf  angeordneten  Eti- 
ketten  1  .  Die  Etiketten  weisen  zunächst  eine  Schicht  31 
auf.  Diese  Schicht  ist  temperaturreagierend.  Die  Be-  45 
schriftung  erfolgt  mittels  eines  Thermotransferdruckers 
lediglich  in  dem  hellen  Bereich  8  wie  in  Fig.  5  beschrie- 
ben.  Auf  der  der  Trägerfolie  19  zugewandten  Oberflä- 
che  der  Schicht  31  ist  Kleber  20  angeordnet.  Von  dieser 
Seite  ist  auch  eine  lesebildliche  Bedruckung  der  Schicht  so 
31  vorgesehen.  Diese  beinhaltet  einerseits  den  umlau- 
fenden  Rand  1  4.  Andererseits  ist  innerhalb  des  von  dem 
Rand  umgrenzten  Bereichs  eine  flächendeckende  3D- 
Bedruckung  21  vorgesehen.  Wiederum  ist  in  der  oberen 
rechte  Ecke  der  Bereich  22  zum  Anordnen  der  Plakette  55 
9  vorgesehen.  Die  Plakette  9  kann  dort  auch  bereits  auf- 
gedruckt  sein.  Die  Darstellung  in  Figur  6  ist  von  der 
Rückseite  des  Etiketts  in  Draufsicht  auf  die  Schicht  31 

betrachtet.  Dadurch  erscheint  die  3D-Bedruckung  21 
spiegelbildlich. 

Nach  dem  Eindrucken  des  Kraftfahrzeugkennzei- 
chens  wird  das  Etikett  von  der  in  der  Draufsicht  sichtba- 
ren  Oberfläche  mit  der  Laminatschicht  41  und/oder  der 
Basislaminatschicht  2  versehen.  Diese  beiden  Folien 
können  auch  erst  durch  den  Endanwender  aufgefügt 
werden.  Die  Laminatschicht  41  kann  eine  Stanzung  16 
aufweisen.  Die  Laminatschicht  2  dient  der  Versiegelung 
des  Etikettes  von  der  Rückseite  her. 

Für  die  Serienproduktion  der  Etiketten  1  kann  das 
Vorsehen  einer  weißen  rückseitigen  Laminatschicht  2 
durch  eine  Bedruckung  erfolgen.  Der  Beschriftungsbe- 
reich  8  bleibt  dabei  frei  oder  transparent.  Dort  kann  an- 
schließend  noch  das  Kraftfahrzeugkennzeichen  einge- 
druckt  werden.  Eine  Rückseitenversiegelung  des  Eti- 
kettes  1  kann  auch  partiell  im  Bereich  des  Beschrif- 
tungsfeldes  8  erfolgen.  Die  lesebildliche  Bedruckung 
des  Bereichs  8  kann  somit  durch  den  Endanwender  er- 
folgen.  Sie  ist  dann  in  einem  Arbeitsgang  mit  der  spie- 
gelbildlichen  Bedruckung  möglich. 

Die  einzelnen  Etiketten  können  entweder  von  dem 
Endlosband  abgeschnitten  werden  oder  zwischen  den 
einzelnen  Etiketten  ist  auf  der  endlosen  Trägerfolie  19 
eine  Perforierung  zum  Abreißen  der  Etiketten  vorgese- 
hen.  Die  Etiketten  werden  zum  Ankleben  an  die  Glas- 
scheiben  dann  von  der  Trägerfolie  19  abgelöst. 

Figur  7  zeigt  eine  perspektivische  Explosions- 
zeichnung  einer  vierten  Ausführungsform  eines  erfin- 
dungsgemäßen  Etiketts  1  .  Das  Etikett  1  besteht  aus  ei- 
nem  Hauptschild  25  und  einem  Zusatzschild  26.  Das 
Zusatzschild  26  wird  auf  das  Hauptschild  25  in  einem 
Teilbereich  aufgefügt.  Das  Zusatzschild  ist  nach  der 
Verklebung  auf  dem  Hauptschild  nicht  mehr  von  dort 
entfernbar.  Das  Hauptschild  25  weist  eine  3D-Bedruk- 
kung  10  auf.  Diese  ist  auch  auf  der  Vorderseite  des 
Hauptschildes  aufgebracht,  ebenso  wie  das  Zusatz- 
schild  26.  Zwischen  dem  auf  der  linken  Seite  angeord- 
neten  Zusatzschild  26  und  der  auf  der  rechten  Seite  an- 
geordneten  3D-Bedruckung  10  kann  das  Hauptschild 
25  eine  fortlaufende  Nummerierung  29  aufweisen.  Die- 
se  kann  beispielsweise  auch  kyrillische  Buchstaben 
enthalten  sein. 

Das  Zusatzschild  wird  mit  dem  Kraftfahrzeugkenn- 
zeichen  7,  der  Identifikationsnummer,  der  Motomum- 
mer,  etc.  versehen. 

Das  Hauptschild  wird  nach  der  Bedruckung  mit  der 
Darstellung  10  und  dem  Darüberfügen  einer  transpa- 
renten  Folie  mit  schwarzen  oder  farbigen  Streifen  zur 
Schaffung  des  3D-Effekts  und  der  Bedruckung  mit  der 
fortlaufenden  Nummerierung  und  nach  dem  Vorsehen 
des  Raumes  für  das  Zusatzschild  von  seiner  Rückseite 
24  mit  einer  retroreflektierenden  Schicht  28  als  Basis- 
Laminat  bedeckt.  Diese  kann  aufgeklebt  oder  aufge- 
druckt  werden.  Auf  die  bedruckte  Vorderseite  23  des 
Hauptschildes  25  wird  die  Kleberschicht  20  aufgefügt. 
Die  Kleberschicht  ist  streifenförmig  aufgebaut.  Beim  Ab- 
lösen  des  Etiketts  von  einer  Glasscheibe,  auf  die  es  auf- 
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geklebt  wurde,  verbleibt  ein  Teil  der  Kleberstreifen  27 
auf  der  Glasscheibe  und  ein  weiterer  Teil  verbleibt  auf 
dem  Schild  25.  Die  Kleberschicht  20  ist  mit  der  Deckfolie 
5  versehen.  Diese  dient  dem  Schutz  vor  vorzeitigem 
Verkleben  des  Klebers  20  mit  anderen  Gegenständen 
als  der  entsprechenden  Autoscheibe.  Die  Deckfolie  5 
wird  von  dem  Hauptschild  25  zum  Ankleben  an  eine 
Glasscheibe  oder  dergl.  entfernt. 

Die  retroreflektierende  Schicht  28  bewirkt,  daß  das 
Schild  nicht  kopierbar  ist.  Zudem  sind  auch  die  üblichen 
Kraftfahrzeugkennzeichenschilder  retroreflektierend. 

Der  umlaufende  Rahmen  des  Zusatzschildes  26 
oder  des  gesamten  Schildes  25  kann  in  verschiedenen 
Farben  vorgesehen  sein.  Beispielsweise  könnten  jedes 
Jahr  andere  Farben  verwendet  werden.  Dadurch  sind 
die  Schilder  nach  Anmeldejahren  der  Kraftfahrzeuge 
unterscheidbar.  Auch  die  3D-Darstellung  kann  regional 
unterschiedlich  gewählt  werden.  Einerseits  kann  bei- 
spielsweise  eine  Fahne  10,  wie  in  den  Fig.  1  bis  3  dar- 
gestellt,  vorgesehen  sein.  Andererseits  können  auch 
Städtewappen  oder  ähnliche,  regional  spezifische  Mo- 
tive  gewählt  werden. 

Das  Hauptschild  25  ist  beispielsweise  aus  einem 
PVC-Folienverbund  hergestellt.  Dieser  kann  ca.  470 
Mykrometer  stark  sein  und  eine  Größe  von  50  x  21  0  mm 
aufweisen.  Die  Schilder  sind  als  Querstanzungen  auf 
Rollen  herstellbar.  Durch  Vorsehen  einer  Stanzung  zwi- 
schen  den  einzelnen  Schildern,  beispielsweise  einer 
Leporellostanzung,  können  die  Schilder  voneinander 
und  von  der  Rolle  getrennt  werden.  Allerdings  ist  es 
auch  möglich,  die  Schilder  von  vornherein  einzeln  an- 
zubieten.  Sie  werden  dann  bereits  bei  der  Herstellung 
voneinander  getrennt.  Die  Schilder  sind  als  Scheiben- 
innenaufkleber  verwendbar.  Als  Kleberschicht  20  wird 
wiederum  ein  zerstörbarer  Dokumentenkleber  verwen- 
det. 

Figur  8  zeigt  einen  Ausschnitt  des  Hauptschildes 
25  gemäß  Fig.  7.  Der  Ausschnitt  zeigt  das  Aufkleben 
des  Zusatzschildes  26  auf  das  Hauptschild  25.  Dazu  ist 
die  Deckfolie  5  des  großen  Hauptschildes  25  aufge- 
klappt.  Das  bedruckte  Zusatzschild  26  wird  mit  seiner 
Trägerfolie  30  nach  oben  am  linken  unteren  Schildrand 
angelegt  und  verklebt.  Die  Trägerfolie  30  des  Zusatz- 
schildes  26  wird  anschließend  entfernt.  Die  aufgeklapp- 
te  Deckfolie  5  des  Hauptschildes  25  wird  wieder  ge- 
schlossen.  Dadurch  sind  Zusatzschild  und  Hauptschild 
fest  miteinander  verbunden.  Das  so  fertiggestellte 
Hauptschild  kann  dann  am  Fahrzeug  angebracht  wer- 
den.  Dazu  wird  die  Deckfolie  5  von  dem  Hauptschild  ent- 
fernt  und  die  Kleberschicht  20  freigelegt. 

In  Figur  9  ist  eine  Endlosträgerfolie  30  mit  Zusatz- 
schildern  26  dargestellt.  Von  dem  vorderen  Zusatz- 
schild  26  ist  dabei  teilweise  die  Trägerfolie  30  entfernt. 
Das  Zusatzschild  26  weist  einen  äußeren  umlaufenden 
Rand  33  auf.  Dieser  ist  rundherum  bedruckt.  Das  Druck- 
bild  ist  zu  der  Trägerfolie  30  hin  gerichtet.  Es  ist  UV-lu- 
mineszierend  und  nicht  beschriftbar.  Durch  das  Vorse- 
hen  des  UV-lumineszierenden  Randes  33  ist  das  Zu- 

satzschild  fälschungssicher.  Der  innere  Bereich  34  des 
Schildes  26  ist  durch  einen  Thermotransferdrucker  mit 
der  Identifikations-  und  Motornummer  bzw.  mit  dem 
Kraftfahrzeugkennzeichen  bedruckbar.  Diese  Bedruk- 

5  kung  wird  von  der  Rückseite  35  des  Zusatzschildes  26 
vorgesehen.  Die  Rückseite  35  ist  die  von  der  Trägerfolie 
30  wegweisende  Seite  des  Zusatzschildes  26.  Die  Be- 
druckung  der  Rückseite  35  des  Schildes  26  erfolgt 
durch  den  Thermotransferdrucker  spiegelbildlich.  Die 

10  so  fertig  bedruckten  Zusatzschilder  26  werden  entwe- 
der  von  dem  Thermotransferdrucker  automatisch  von 
der  Rolle  der  Trägerfolie  30  abgeschnitten.  Oder  es  ist 
zwischen  den  einzelnen  Zusatzschildern  in  der  Träger- 
folie  30  eine  Stanzung,  beispielsweise  eine  Laporel- 

15  lostanzung  32,  vorgesehen.  Dadurch  können  die  einzel- 
nen  Schilder  26  voneinander  getrennt  werden.  Anson- 
sten  ist  eine  in  dem  Thermotransferdrucker  vorgesehe- 
ne  Schneidevorrichtung  vorteilhaft. 

Das  Zusatzschild  kann  auch  zusätzlich  mit  einer 
20  Barcodedarstellung  versehen  werden.  Diese  ist  wahl- 

weise  Infrarot-lesbar.  Dies  bedeutet,  daß  ein  schwarzer 
Code  auf  schwarzem  Untergrund  vorgesehen  ist.  Die 
Barcodedarstellung  kann  entweder  in  dem  umlaufen- 
den  Rand  33  oder  in  dem  mittleren  Bereich  34  des  Zu- 

25  satzschildes  vorgesehen  werden.  Das  Zusatzschild  ist 
außerdem  vorzugsweise  hochtransparent,  thermo- 
transfer  bedruckbar  und  aus  Polyester  hergestellt. 

Figur  10  zeigt  eine  perspektivische  Explosionsan- 
sicht  des  Aufbaus  eines  Dokumentenklebers  für  ein  er- 

30  findungsgemäßes  Etikett  gemäß  der  vorigen  Figuren. 
Als  Grundmaterial  ist  die  Schicht  31  vorgesehen.  Die 
Schicht  31  ist  transparent  und  kann  beidseitig  bedruckt 
sein.  Außerdem  ist  sie  beschriftbar.  Auf  die  bedruckte 
Fläche  der  Schicht  31  wird  ein  Silikonlack  36  partiell  auf- 

35  gebracht.  Dies  ist  in  Figur  10  schachbrettartig  gesche- 
hen.  Auf  der  Schicht  31  entstehen  so  mit  und  ohne  Si- 
likonlack  behaftete  Flächen.  Auf  den  Silikon  lack  und  die 
Schicht  31  wird  anschließend  die  Kleberschicht  20  auf- 
gebracht.  An  den  Stellen,  an  denen  der  Silikonlack  nicht 

40  auf  der  Schicht  31  vorgesehen  ist,  geht  die  Kleber- 
schicht  20  eine  permanente  feste  Verbindung  mit  der 
Schicht  31  ein.  An  den  Stellen,  an  denen  der  Silikonlack 
vorgesehen  ist,  haftet  der  Kleber  auf  dem  Silikonlack. 
Silikon  lack  und  Kleber  sind  allerdings  leicht  wieder  von- 

45  einander  lösbar.  Zuletzt  wird  auf  die  Kleberschicht  20 
die  Deckfolie  5  aufgebracht. 

Da  der  Silikonlack  eine  feste  Verbindung  von  Kle- 
berschicht  20  und  Schicht  31  verhindert,  verbleiben  die 
auf  dem  Silikonlack  36  angeordneten  Kleberanteile 

so  beim  Ablösen  des  Etiketts  von  einem  Untergrund,  bei- 
spielsweise  einer  Glasscheibe,  auf  diesem  Untergrund. 
Die  Teile  des  Drucks  auf  der  Schicht  31,  die  direkt  mit 
der  Kleberschicht  20  in  Berührung  sind,  bleiben  an  der 
Kleberschicht  20  beim  Ablösen  des  Etiketts  von  dem 

55  Untergrund  haften.  Dadurch  wird  das  Druckbild  auf  der 
Schicht  31  zerteilt.  Im  Falle  eines  schachbrettmusterar- 
tigen  Auftrags  des  Silikonlacks  36  auf  der  Schicht  31 
verbleibt  ebenfalls  ein  schachbrettartiges  Druckbild  auf 
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dem  Untergrund  haften.  Der  entsprechend  unter  dem 
Silikonlack  geschützte  Teil  der  Bedruckung  der  Schicht 
31  verbleibt  auf  dieser  Schicht  31  . 

Anstelle  des  Klebers  20  kann  auch  eine  Versiege- 
lung  37  über  die  Silikonschicht  36  gezogen  werden. 
Auch  die  Versiegelung  weist  Dokumentencharakter  auf. 
Bei  ihrem  Ablösen  wird  das  Druckbild  der  Schicht  31 
dann  ebenfalls  zerteilt.  Ein  Manipulationsversuch  wird 
sichtbar. 

Figur  11  zeigt  eine  perspektivische  Ansicht  einer 
3D-Darstellung,  wie  sie  bei  den  erfindungsgemäßen  Eti- 
ketten  verwendet  wird.  Es  ist  lediglich  eine  schemati- 
sche  Prinzipskizze  dargestellt.  Als  unterste  Schicht  ist 
eine  Bilddarstellung  40  vorgesehen.  Diese  kann  bei- 
spielsweise  auf  der  Schicht  31  ,  wie  in  der  vorigen  Figur 
10  erwähnt,  vorgesehen  sein.  Auf  diese  Bilddarstellung 
40  wird  ein  transparentes  Material  aufgetragen.  Dies 
kann  beispielsweise  eine  Kunststoffschicht  sein.  Das 
transparente  Material  39  ist  zumindest  im  Bereich  der 
Bilddarstellung  40  mit  einer  Maske  38  versehen.  Die 
Maske  38  ist  aus  vertikal  angeordneten  schwarzen 
Maskenlinien  aufgebaut.  Die  einzelnen  Linien  verlaufen 
parallel  zu  einander. 

Ein  Betrachter  42  kann  jeweils  nur  den  Teil  der  Bild- 
darstellung  40  von  oben  erkennen,  der  nicht  durch  die 
Maskenlinien  der  Maske  38  verdeckt  wird.  Aufgrund  des 
zwischen  den  beiden  Augen  des  Betrachters  42  liegen- 
den  Betrachtungswinkels  Alpha  ist  die  Bilddarstellung 
40  für  den  Betrachter  dreidimensional.  Der  Grund  dafür 
ist,  daß  das  rechte  Auge  ein  anderes  Bild  sieht  als  das 
linke.  Dies  ist  schematisch  in  Figur  11  angedeutet. 

Die  3D-Darstellung  ist  nicht  kopierbar,  die  Kopier- 
geräte  die  Darstellungen  nur  von  einer  Ebene  aus  ko- 
pieren  können.  Dadurch  wird  lediglich  ein  Teil  des  zwi- 
schen  den  Masken  sichtbaren  Bildes  kopiert.  Durch 
Schattenbildungen  der  Maske  38  auf  der  Bilddarstel- 
lung  40  wird  dabei  die  gesamte  Kopierfläche  in  der  Far- 
be  der  Maske  dargestellt  wird.  Dies  wäre  in  Figur  11 
schwarz. 

Die  Linien  der  Maske  38  können  aber  auch  eine  an- 
dere  Farbe  zeigen.  Beispielsweise  können  sie  als  dunk- 
les  blau,  grün,  rot  oder  dergleichen  gewählt  werden. 

Patentansprüche 

1.  Etikett,  insbesondere  für  die  Befestigung  an  der  In- 
nenseite  eines  Kraftfahrzeugfensters, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  ein  Basis-Laminat  (2,  28)  mit  einer  oder  meh- 
reren  ein-  oder  beidseitig  bedruckten  und/oder  be- 
druckbaren  Schichten  (3,  31,  25,  26),  einer  trans- 
parenten  Folie  (4,  41  )  und/oder  einer  an  ihrer  einen 
Oberfläche  mit  einem  auf  Glas  klebenden,  lösemit- 
telbeständigen  Kleber  (20)  versehenen  Deckfolie 
(5)  und  einer  gedruckten  Abbildung  (1  0)  in  SD-Dar- 
stellung  oder  einer  flächendeckenden  3D-Bedruk- 
kung  (21)  über  der  gesamten  Fläche  des  Etiketts 

versehen  ist,  wobei  der  3D-Effekt  durch  Vorsehen 
einer  transparenten  Schicht  (39)  mit  darauf  vorge- 
sehener  schwarzer  oder  andersfarbiger  Maske  (38) 
und  darunter  angeordneter  Bilddarstellung  (40)  er- 

5  zielt  wird,  und  daß  eine  Sicherheitsstanzung  und/ 
oder  eine  UV-lumineszierende  Bedruckung  (10,  33) 
und/oder  eine  Farbtonänderung  unter  Temperatur- 
einwirkung  von  Farben  und/  oder  Kleber  und/oder 
Folien  vorgesehen  ist  oder  sind. 

10 
2.  Etikett  nach  Anspruch  1  , 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zwischen  dem  Basis-Laminat  (2)  oder  der 
Deckfolie  (5)  und  der  bedruckten  oder  bedruckba- 

15  ren  Folie  (3,31  )  im  Bereich  der  Bedruckbarkeit  eine 
Schutzfolie  (6)  vorgesehen  ist,  die  den  bedruckba- 
ren  Bereich  (8)  für  die  Bedruckung  oder  Stempe- 
lung  zugänglich  erhält  und  nach  ihrem  Entfernen 
die  Bedruckung  durch  die  Verbindung  der  Schich- 

20  ten  (2,  3,  31  ,  5)  versiegelt. 

3.  Etikett  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  bedruckte  Fläche  der  bedruckten  oder  be- 

25  druckbaren  Schicht  (3,  31  ,  25,  26)  partiell  mit  einem 
Silikonlack  (36)  und  darüber  mit  der  Kleberschicht 
(20)  versehen  ist,  wobei  Kleberschicht  (20)  und  be- 
druckte  oder  bedruckbare  Schicht  (3,  31  ,  25,  26)  ei- 
ne  permanente  feste  Verbindung  miteinander  ein- 

30  gehen. 

4.  Etikett  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Etikett  so  mit  Farbe  und/oder  mit  Symbo- 

ls  len,  insbesondere  auf  dem  Rand  (14),  bedruckt  und 
mit  Kleber  (20)  bedeckt  ist,  daß  bei  gewaltsamer 
Lösung  vom  Glas  ein  Teil  der  Farbe  und/oder  Sym- 
bole  (1  5)  am  Glas  haftet  und  ein  anderer  Teil  an  der 
unter  dem  Kleber  (20)  vorgesehenen  Laminat- 

40  Schicht  (3,  31,  25,  26). 

5.  Etikett  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  bedruckte  Schicht  (3,  31  ,  25)  eine  Folie  ist 

45  und  mit  einer  Abbildung  (10)  auf  der  Folien-Rück- 
seite,  insbesondere  mit  einer  Fahne  im  Mehrfar- 
bendruck,  versehen  ist. 

6.  Etikett  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
so  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  nach  dem  Ablösen  des  Etiketts  von  einer  Glas- 
fläche  der  auf  dem  Glas  verbleibende  Kleber  in  Ver- 
bindung  mit  Farbresten  lösemittelbeständig  ist. 

55  7.  Etikett  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  bedruckbare  Folie  (3,  31,  25,  26)  mit  dem 
Kraftfahrzeugkennzeichen  (7)  des  Kraftfahrzeuges 
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bedruckt  ist,  für  das  das  Etikett  (1)  bestimmt  ist, 
daß  in  die  Deckfolie  (5)  ein  Feld  (12)  für  das  Einset- 
zen  oder  Eindrucken  einer  Plakette  (9),  insbeson- 
dere  einer  Städteplakette,  und/oder  ein  oder  meh- 
rere  Sichtfenster  (11,  12,  13)  vorgesehen  sind,  wo-  s 
bei  das  Feld  (12)  vorzugsweise  frei  von  Kleber  ist, 
und 
daß  der  Rand  (14,  33)  der  Deckfolie  (5)  oder  der 
bedruckbaren  Schicht  (31  ,  26)  farbig  ausgeführt  ist. 

10 
8.  Etikett  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Basis-Laminatschicht  (2),  eine  Kleber- 
schicht,  die  bedruckbare  oder  bedruckte  Folie  (3), 
eine  Kleberschicht,  die  transparente  Laminat-  15 
schicht  (4),  eine  Kleberschicht,  die  Deck-Laminat- 
schicht  (5)  und  die  in  Verbindung  mit  Farbresten  lö- 
sungsmittelresistente  Kleberschicht  (20)  überein- 
ander  vorgesehen  sind,  wobei  in  der  Deck-Laminat- 
schicht  (5)  vorzugsweise  transparente  Fenster  (11  ,  20 
12,  13)  vorgesehen  sind. 

9.  Etikett  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  vorzugsweise  temperaturreagierende  Ba-  25 
sis-Laminatschicht  (2),  eine  Kleberschicht,  die  be- 
druckte  Schicht  (3),  eine  Kleberschicht,  eine  mit  ei- 
ner  Sicherheitsstanzung  (16)  versehene  transpa- 
rente  Schicht  (4),  eine  Kleberschicht,  eine  von  ihrer 
Vorderseite  her  bedruckbare  oder  bedruckte  30 
Schicht  (31)  und  eine  aus  dem  glasklaren  Kleber 
(20)  bestehende  Deckschicht  (5)  oder  eine  mit  die- 
sem  versehene  Trägerfolie  (5)  übereinander  vorge- 
sehen  sind. 

35 
10.  Etikett  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  bedruckte  Basis-Laminatschicht  (2)  mit  3D- 
Aufdruck,  eine  Laminat-schicht  (41  )  zur  Erzeugung 
des  3D-Effekts  des  3D-Aufdrucks  eine  in  Muster-  40 
form  mit  einem  Trennlack  versehene  und  darüber 
bedruckte  Schicht  (31  )  und  die  mit  einer  abziehba- 
ren  Deckfolie  (5)  bedeckte  Kleberschicht  (20)  über- 
einander  vorgesehen  und  miteinander  verbunden 
sind.  45 

11.  Etikett  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  eine  als  Endlosband  gefertigte  Trägerfolie  (1  9) 
mit  der  Kleberschicht  (20),  einer  temperaturreagie-  so 
renden  Schicht  (31  ),  der  Laminatschicht  (41  )  zur  Er- 
zeugung  des  3D-Effekts  und/  oder  der  Basis-Lami- 
natschicht  (2)  versehen  ist. 

12.  Etikett  nach  Anspruch  11  ,  55 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  eine  Querstanzung  oder  eine  Leporellostan- 
zung  der  Trägerfolie  (19)  zwischen  den  Etiketten 

ein  Trennen  der  Etiketten  voneinander  ermöglicht. 

1  3.  Etikett  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  ein  Hauptschild  (25)  und  ein  Zusatzschild  (26) 
miteinander  verbindbar  vorgesehen  sind. 

14.  Etikett  nach  Anspruch  13, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Hauptschild  eine  retroreflektierende 
Schicht  (28),  eine  Nummerierung  (29)  und  eine  3D- 
Bedruckung  (10)  aufweist,  und  daß  das  Zusatz- 
schild  sehr  dünn  und  beschriftbar  ist,  auf  der  Sicht- 
seite  des  Hauptschilds  (25)  angeordnet  und  mit 
dem  Kleber  (20)  zusammen  zerstörbar  ist. 

15.  Etikett  nach  Anspruch  14, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Zusatzschild  (26)  durch  den  Endanwender 
oder  die  Kraftfahrzeugbehörde  mit  Daten,  insbe- 
sondere  der  Fahrgestellnummer  des  Fahrzeugs, 
dem  Versicherungsnachweis,  den  Zulassungsda- 
ten  oderdergleichen,  manuell  oder  automatisch  be- 
druckbar  ist,  einen  UV-lumineszierenden  Rand  (33) 
aufweist  und  mit  UV-lumineszierenden  Farben  ver- 
sehen  ist. 

Claims 

1.  Label,  in  particular  for  securing  to  the  inside  of  a 
motor  vehicle  window, 
characterised  in  that  a  base  laminate  (2,  28)  is  pro- 
vided  with  one  or  more  layers  (3,  31  ,  25,  26)  printed 
and/or  printable  on  one  or  both  sides,  a  transparent 
film  (4,  41)  and/or  a  top  film  (5),  which  is  provided 
at  one  of  its  surfaces  with  a  solvent-resistant  adhe- 
sive  (20)  adhering  to  glass,  and  a  printed  illustration 
(1  0)  in  3D-representation  or  a  surface-covering  3D- 
print  (21)  over  the  entire  surface  of  the  label,  the 
3D-effect  being  achieved  by  providing  a  transparent 
layer  (39)  with  a  black  or  different  coloured  mask 
(38)  provided  thereon  and  a  pictorial  representation 
(40)  disposed  underneath,  and  that  a  security 
stamping  and/or  a  UV-luminescent  print  (10,  33) 
and/or  a  change  in  shade  under  the  effect  of  tem- 
perature  of  colours  and/or  adhesives  and/or  films  is 
or  are  provided. 

2.  Label  according  to  claim  1  , 
characterised  in  that  a  protective  film  (6)  is  provided 
between  the  base  laminate  (2)  or  the  top  film  (5)  and 
the  printed  or  printable  film  (3,  31)  in  the  printable 
region,  which  protective  film  maintains  the  printable 
region  (8)  accessible  to  printing  or  stamping,  and 
the  print  is  sealed  by  bonding  the  layers  (2,  3,  31, 
5)  following  the  removal  of  this  film. 

9 
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3.  Label  according  to  claim  1  or  2, 
characterised  in  that  the  printed  surface  of  the  print- 
ed  or  printable  layer  (3,  31,  25,  26)  is  partially  pro- 
vided  with  a  silicone  lacquer  (36)  and,  over  the  lat- 
ter,  with  the  adhesive  layer  (20),  the  adhesive  layer  s 
(20)  and  the  printed  or  printable  layer  (3,  31  ,  25,  26) 
forming  a  permanent  firm  bond  with  one  another. 

4.  Label  according  to  any  one  of  Claims  1  to  3, 
characterised  in  that  the  label  is  printed  with  colour  10 
and/or  with  Symbols,  in  particular  on  the  edge  (1  4), 
and  covered  with  adhesive  (20)  such  that,  upon  be- 
ing  forcibly  detached  from  the  glass,  some  of  the 
colour  and/or  Symbols  (15)  adhere(s)  to  the  glass 
and  some  to  the  laminate  layer  (3,  31  ,  25,  26)  pro-  15 
vided  underthe  adhesive  (20). 

5.  Label  according  to  any  one  of  Claims  1  to  4,  char- 
acterised  in  that  the  printed  layer  (3,  31  ,  25)  is  a  film 
and  is  provided  with  an  illustration  (1  0)  on  the  back  20 
of  the  film,  in  particular  with  a  flag  in  multicolour 
print. 

6.  Label  according  to  any  one  of  Claims  1  to  5,  char- 
acterised  in  that  the  adhesive  remaining  on  the  25 
glass  following  the  detachment  of  the  label  from  a 
glass  surface  is  solvent-resistant  in  combination 
with  colour  residues. 

7.  Label  according  to  any  one  of  Claims  1  to  6,  char-  30 
acterised  in  that  the  printable  film  (3,  31,  25,  26)  is 
printed  with  the  motor  vehicle  registration  number 
(7)  of  the  motor  vehicle  for  which  the  label  (1  )  is  in- 
tended,  that  a  panel  (12)  for  inserting  or  imprinting 
a  badge  (9),  in  particular  a  town  badge,  and/or  one  35 
ormoredisplay  Windows  (11,  12,  13)  is/are  provided 
in  the  top  film  (5),  the  panel  (12)  preferably  being 
free  from  adhesive,  and  that  the  edge  (14,  33)  of 
the  top  film  (5)  or  the  printable  layer  (31  ,  26)  is  col- 
oured.  40 

8.  Label  according  to  any  one  of  Claims  1  to  7,  char- 
acterised  in  that  the  base  laminate  layer  (2),  an  ad- 
hesive  layer,  the  printable  or  printed  film  (3),  an  ad- 
hesive  layer,  the  transparent  laminate  layer  (4),  an  45 
adhesive  layer,  the  top  laminate  layer  (5)  and  the 
adhesive  layer  (20),  which  is  solvent-resistant  in 
combination  with  colour  residues,  are  provided  on 
top  of  one  another,  with  Windows  (11,  12,  1  3),  pref- 
erably  transparent,  being  provided  in  the  top  lami-  so 
nate  layer  (5). 

9.  Label  according  to  any  one  of  Claims  1  to  7, 
characterised  in  that  the  base  laminate  layer  (2), 
which  is  preferably  temperature-reactive,  an  adhe-  55 
sive  layer,  the  printed  layer  (3),  an  adhesive  layer, 
a  transparent  layer  (4)  provided  with  a  security 
stamping  (16),  an  adhesive  layer,  a  layer  (31)  which 
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can  be  or  is  printed  from  its  front,  and  a  top  layer 
(5)  consisting  of  the  glass-clear  adhesive  (20)  or  a 
carrier  film  (5)  provided  with  the  latter  are  provided 
on  top  of  one  another. 

10.  Label  according  to  any  one  of  Claims  1  to  7,  char- 
acterised  in  that  the  printed  base  laminate  layer  (2) 
with  the  3D-print,  a  laminate  layer  (41  )  for  producing 
the  3D-effect  of  the  3D-print,  a  layer  (31)  provided 
in  pattern  form  with  a  separating  lacquer  and  printed 
over  the  layer  (41),  and  the  adhesive  layer  (20), 
which  is  covered  with  a  peelable  top  film  (5),  are 
provided  on  top  of  one  another  and  bonded  togeth- 
er. 

1  1  .  Label  according  to  any  one  of  the  preceding  Claims, 
characterised  in  that  a  carrier  film  (19),  which  is 
made  as  a  continuous  strip,  is  provided  with  the  ad- 
hesive  layer  (20),  a  temperature-reactive  layer  (31), 
the  laminate  layer  (41)  for  producing  the  3D-effect 
and/or  the  base  laminate  layer  (2). 

12.  Label  according  to  claim  11  , 
characterised  in  that  a  transverse  stamping  or  a  fan- 
fold  stamping  of  the  carrier  film  (19)  between  the 
labels  enables  the  latter  to  be  separated  from  one 
another. 

1  3.  Label  according  to  any  one  of  the  preceding  Claims, 
characterised  in  that  a  main  plate  (25)  and  an  aux- 
iliary  plate  (26)  are  provided  such  that  they  can  be 
bonded  together. 

14.  Label  according  to  claim  13, 
characterised  in  that  the  main  plate  comprises  a  ret- 
roreflective  layer  (28),  numbering  (29)  and  a  3D- 
print  (10),  and  that  the  auxiliary  plate  is  very  thin 
and  inscribable,  is  disposed  on  the  visible  side  of 
the  main  plate  (25)  and  can  be  destroyed  together 
with  the  adhesive  (20). 

15.  Label  according  to  claim  14, 
characterised  in  that  the  auxiliary  plate  (26)  can  be 
manually  or  automatically  printed  by  the  final  user 
or  the  motor  vehicle  authorities  with  data,  in  partic- 
ular  the  chassis  number  of  the  vehicle,  proof  of  in- 
surance,  registration  data,  etc.,  comprises  a  UV-lu- 
minescent  edge  (33)  and  is  provided  with  UV-lumi- 
nescent  colours. 

Revendications 

1.  Vignette,  destinee  en  particulier  ä  etre  fixee  contre 
la  face  interieure  d'une  vitre  de  vehicule,  caracteri- 
see  en  ce  qu'un  stratifie  de  base  (2,  28)  est  muni 
sur  l'ensemble  de  la  surface  de  la  Vignette  d'une  ou 
plusieurs  couches  (3,  31,  25,  26)  imprimees  et/ou 
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imprimables  sur  une  ou  deux  faces,  une  feuille 
transparente  (4,  41)  et/ou  une  feuille  de  recouvre- 
ment  (5),  dont  l'une  des  surfaces  est  revetue  d'une 
colle  (20)  resistant  aux  solvants,  collant  contre  la 
vitre,  et  une  image  (10)  imprimee  en  representation 
tridimensionnelle  ou  une  impression  en  trois  dimen- 
sions  (21  )  couvrant  toute  la  surface,  l'effet  tridimen- 
sionnel  etant  obtenu  par  l'application  d'une  couche 
transparente  (39)  avec  un  masque  (38),  de  couleur 
noire  ou  dans  une  autre  couleur,  applique  sur  ladite 
couche  transparente,  et  une  image  (40)  disposee 
sous  ladite  couche,  et  en  ce  qu'il  est  prevu  un  de- 
coupage  de  securite  et/ou  une  impression  (10,  33) 
luminescente  aux  rayons  ultraviolets  et/ou  une  Va- 
riation  de  la  couleur  sous  l'effet  de  la  temperature 
et/ou  une  colle  et/ou  des  feuilles. 

2.  Vignette  selon  la  revendication  1  ,  caracterisee  en 
ce  qu'il  est  prevu  d'appliquer  entre  le  stratifie  de  ba- 
se  (2)  ou  la  feuille  de  recouvrement  (5)  et  la  feuille 
(3,  31)  imprimee  ou  imprimable,  dans  la  zone  de 
l'application  de  l'impression,  une  feuille  de  protec- 
tion  (6)  qui  laisse  accessible  la  zone  imprimable  (8) 
pour  l'application  de  l'impression  ou  de  l'estampille 
et  permet  de  sceller  l'impression,  apres  le  decolle- 
ment  de  ladite  feuille,  par  l'assemblage  des  cou- 
ches  (2,  3,  31,  5). 

3.  Vignette  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracterisee 
en  ce  que  la  surface  imprimee  de  la  couche  (3,  31  , 
25,  26)  imprimee  ou  imprimable  est  revetue  partiel- 
lement  d'un  vernis  de  silicone  (36)  et  d'une  couche 
de  colle  (20)  appliquee  au-dessus  de  ce  dernier,  la 
couche  de  colle  (20)  et  la  couche  (3,  31,  25,  26) 
imprimee  ou  imprimable  etant  assemblees  les  unes 
aux  autres  de  maniere  permanente  et  solide. 

4.  Vignette  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
1  ä  3,  caracterisee  en  ce  qu'une  couleur  et/ou  des 
symboles  sont  imprimes  sur  la  Vignette,  en  particu- 
lier  sur  le  bord  (14),  de  teile  sorte  qu'en  cas  d'arra- 
chement  brutal  de  la  vitre,  une  partie  de  la  couleur 
et/ou  des  symboles  (15)  reste  collee  contre  la  vitre 
et  une  autres  partie  reste  collee  contre  la  couche 
stratifiee  (3,  31  ,  25,  26)  prevue  sous  la  couche  de 
colle  (20). 

5.  Vignette  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
1  ä  4,  caracterisee  en  ce  que  la  couche  imprimee 
(3,  31  ,  25)  est  une  feuille  et  sa  face  arriere  est  re- 
vetue  d'une  image  (10),  en  particulier  un  drapeau 
imprime  en  polychrome. 

6.  Vignette  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
1  ä  5,  caracterisee  en  ce  que,  apres  le  decollement 
de  la  Vignette  d'une  vitre,  la  colle  qui  subsiste  sur  la 
vitre,  Nee  aux  restes  de  couleur,  resiste  aux  sol- 
vants. 

7.  Vignette  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
1  ä  6,  caracterisee  en  ce  que  la  feuille  imprimable 
(3,  31,  25,  26)  porte  l'impression  de  l'immatricula- 
tion  du  vehicule  (7),  pour  lequel  est  prevue  la  vi- 

5  gnette  (1),  en  ce  qu'il  est  prevu  de  realiser  dans  la 
feuille  de  recouvrement  (5)  une  zone  (12)  reservee 
ä  l'insertion  ou  au  poinconnage  d'une  estampille 
(9),  en  particulier  une  estampille  de  la  commune 
d'immatriculation,  et/ou  une  ou  plusieurs  fenetres 

10  (11,12,1  3),  la  zone  (12)  n'etant  de  preference  pas 
revetue  de  colle,  et  en  ce  que  le  bord  (14,  33)  de  la 
feuille  de  recouvrement  (5)  ou  de  la  couche  impri- 
mable  (31  ,  26)  est  colore. 

is  8.  Vignette  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
1  ä  7,  caracterisee  en  ce  qu'il  est  prevu  d'appliquer 
les  unes  sur  les  autres  la  couche  stratifiee  de  base 
(2),  une  couche  de  colle,  la  feuille  (3)  imprimable 
ou  imprimee,  une  couche  de  colle,  la  couche  stra- 

20  tifiee  transparente  (4),  une  couche  de  colle,  la  cou- 
che  stratifiee  de  recouvrement  (5)  et  la  couche  de 
colle  (20)  qui,  Nee  aux  restes  de  couleur,  resiste  aux 
solvants,  des  fenetres  transparentes  (11,  12,  13) 
etant  prevues  de  preference  dans  la  couche  strati- 

25  fiee  de  recouvrement  (5). 

9.  Vignette  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
1  ä  7,  caracterisee  en  ce  qu'il  est  prevu  d'appliquer 
les  unes  sur  les  autres  la  couche  stratifiee  de  base 

30  (2),  reagissant  de  preference  ä  la  temperature,  une 
couche  de  colle,  la  couche  imprimee  (3),  une  cou- 
che  de  colle,  une  couche  transparente  (4)  munie 
d'un  decoupage  de  securite  (16),  une  couche  de 
colle,  une  couche  (31),  dont  laface  arriere  est  im- 

35  primable  ou  imprimee,  et  une  couche  de  recouvre- 
ment  (5)  formee  par  une  couche  de  colle  (20)  trans- 
lucide  ou  une  feuille  de  support  (5)  munie  de  celle- 
ci. 

40  10.  Vignette  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
1  ä  7,  caracterisee  en  ce  qu'il  est  prevu  d'appliquer 
les  unes  sur  les  autres  la  couche  stratifiee  de  base 
(2)  portant  l'image  en  trois  dimensions,  une  couche 
stratifiee  (41)  destinee  ä  produire  l'effet  tridimen- 

45  sionnel  de  l'image  en  trois  dimensions,  une  couche 
imprimee  (31  ),  munie  d'un  vernis  de  Separation  ap- 
plique  en  suivant  un  modele  et  imprimee  par  des- 
sus,  et  la  couche  de  colle  (20)  revetue  de  la  couche 
de  recouvrement  (5)  decollable  et  de  liertoutes  les- 

50  dites  couches  les  unes  aux  autres. 

1  1  .  Vignette  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
precedentes,  caracterisee  en  ce  qu'une  feuille  de 
support  (19),  realisee  sous  forme  de  bände  conti- 

55  nue,  est  revetue  de  la  couche  de  colle  (20),  d'une 
couche  (31  )  reagissant  ä  la  temperature,  de  la  cou- 
che  stratifiee  (41),  destinee  ä  produire  l'effet  tridi- 
mensionnel  et/ou  de  la  couche  stratifiee  de  base 

20 

25 
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(2). 

12.  Vignette  selon  la  revendication  11,  caracterisee  en 
ce  qu'une  ligne  de  predecoupage  ou  une  ligne  de 
pliage  en  accordeon  de  la  feuille  de  support  (19),  s 
realisee  entre  les  vignettes,  permet  de  separer  les 
vignettes  les  unes  des  autres. 

13.  Vignette  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
precedentes,  caracterisee  en  ce  qu'il  est  prevu  10 
d'assembler  l'une  ä  l'autre  une  etiquette  principale 
(25)  et  une  etiquette  complementaire  (26). 

14.  Vignette  selon  la  revendication  13,  caracterisee  en 
ce  que  l'etiquette  principale  comporte  une  couche  15 
retroreflechissante  (28),  une  numerotation  (29)  et 
une  impression  (10)  en  trois  dimensions  et  en  ce 
que  l'etiquette  complementaire  esttres  mince,  qu'il 
est  possible  d'y  ecrire,  qu'elle  est  disposee  sur  la 
face  visible  de  l'etiquette  principale  (25)  et  qu'elle  20 
peut  etre  endommagee  conjointement  avec  la  cou- 
che  de  colle  (20). 

15.  Vignette  selon  la  revendication  14,  caracterisee  en 
ce  que  l'etiquette  complementaire  (26)  peut  etre  im-  25 
primee,  manuellement  ou  automatiquement,  par 
l'utilisateur  final  ou  l'administration  chargee  de  l'im- 
matriculation  des  vehicules  avec  des  donnees,  en 
particulier  le  numero  du  chässis  du  vehicule,  l'attes- 
tation  d'assurance,  les  numeros  d'immatriculation  30 
ou  des  elements  analogues,  ladite  etiquette  com- 
plementaire  est  munie  d'un  bord  (33)  luminescent 
aux  rayons  ultraviolets  et  est  revetue  de  couleurs 
luminescentes  aux  rayons  ultraviolets. 
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